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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §134a Abs1 lita;

BauO Wr §79 Abs3;

BauO Wr ArtVIa;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Für die Anwendbarkeit des Art. VIa Wr. BauO wird im Gesetz auf die Frontlänge an einer Front des Bauplatzes

abgestellt. Die Baubehörden haben daher bei Anwendung des Art. VIa BO (auch) zu prüfen, ob eine Frontlänge des

Bauplatzes an einer Front 12 m nicht überschreitet.Für die Anwendbarkeit des Artikel römisch sechs a, Wr. BauO wird

im Gesetz auf die Frontlänge an einer Front des Bauplatzes abgestellt. Die Baubehörden haben daher bei Anwendung

des Artikel römisch sechs a, BO (auch) zu prüfen, ob eine Frontlänge des Bauplatzes an einer Front 12 m nicht

überschreitet.
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